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DIENSTVEREINBABUNG ÜBER DIE WEITERBILDUNG 

Die zwischen der Technischen Universität Braunschweig, ver-
treten durch den Präsidenten, und dem Gesa~tpersona1rat der TU 
geschlossene Dienstvereinba~ung N~. 10 über die Weiterbildung 
des Personals gemäß§ 75 Abs. 1 Nr. 5 und§ 81 des Niedersäch-
sischen Personalvertretungsgesetzes sowie§ 2 Abs. 4 und§ 30 Abs. 6 
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes wird hiermit hochschulöffent-
lich bekanntgemacht. 

Die Dienstvereinbarung trat gemäß ihrem§ 7 am 17. Oktober 1990 
in Kraft. 
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Nr. 10 

vertreten durch den Pr5sident~n 

u 11d dem 

Gesamtpersonalrat der Technischen Universität Braunschweig 

wird di~ folgende Dienstvereinbarung über die Weit0rbildung des 
Personals gemäß §§ 75 Abs. 1 Nr'. 5 und 81 Nds. F,:;rsVG, §§ 2 Abs. \ 
und 30 Abs. G NHG abgeschlossen. 

Ziel d"::!' C·ienstv-::r'eintlai'Un·::J i:::t es, d·le be1'ufliche Vl'eit,:;r-bildung 
(Fortbilaung) und die allgemeine Weiterbildung der Mitarbeiter/in-
nen de:- Technischen Universitgt Braunschweig zu verbessern. Beruf-
lich~ We1ter~ildung ist die Vertiefung und Erweiterung der in der 
2, e ,, t: f saus b i l dun•::; 2 t' '.'!' o r b e n e n !<2 n n t r1 i s s •,~ und Er t a h r- u n g e i1 • 

§ 1 

1. Gi~se Di~nstv~reinbarung gilt di~ Mitarbeiter/innen der 
T~chnischen Universität Braunschweig, auf d~e das Nds. P~rsVG 
Anw~ndung findet. 

Protc,!;:o1lnotiz hier·zu; C•ie [:f,:::nstst 1~1 )~, -2-r·k~J#:;r-t, ·:Jaß ..:~ie ü-;e 
·..,· e i t ·: r i_:, i l ,.:l u n •~ :3 .. _,. e r a n s t ,3 l t u n g e n : •T1 R .:::i h m -2 i·1 ,:l -2 s i i (:i •d i i c :>: n .J u c h 
solchen Personen :ugänglich mach0n wird, die in Jer T~chni-

s ,.:. h ·': :1 1 _ n i •1;;:, r s i t j t 8 r :i u n s c h '('je -; -~ -~ .J t i g ::.: i n c! • ü h n e i m L .::-i n :J ,2 s -
d i n s t : '-l s t -':: h -2 n , u n d d i e i' n a f'; de r e n 2 e h :5 r· rl e n t .; t: i :~ n d . E :; 
d :j i- t 2 1° h i er(~ :.1 r c h d i e u n m i t t e ! b ,J r- -2 n d i t ::i r t,:: ·i t o-2 1· / i r, n,: n d ·.:r 
T '=' c h n i s c h :: n IJ n i v ;-- s i t .:i t s r· .;, u n 3 c h w e i q ; ·, i c h t t ":: n .::i c: ·, t : 1 1 i J t 
,,,1e i··d-:: n un,J der T ,: c hn i sc h;;,n Uni ·,.-,::;1~ s ·i t.::;-t E 1' :: :rn ::ch"s,'e:: -; -::; :, •:: n 
Zusatz~o::.:~en ~nt~t~hen. 

2. r.'_ii~·:>:; Li•~r-i:::t\:,-:-r~·ir~barun·J J·ilt tür ,:;ll--:: ':--1'··2i~~·::r!)·i~d1 .in·:~.::\1 ·?.r·.~·:11-
::;:::al~1.:n•.~"il, d·,·= von det Ci.:;:n:-.tc:;t:1,,::.- ,)d:1· ir,1 / .. uf':1-·:J -:l:-i' 
C-i~n-:oi:::t~i :=: dl:l'Ch·:;J,::fü;H't !tc=:,·:j,;,n. 
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3. Unberührt hiervon bleibt die Teilnahme an Veranstaltungen nach 
den Vorschriften über Sonder- oder über Bildungsurlaub süwie 
an auswärtigen Fortbildungsveranst8ltungen und an Lehrveran-
staltungen der Technischen Universität Braunschweig. Das 
dienstliche Interesse kann bei letzteren mit dem jeweiligen 
Vorgesetzten abgekl§rt werden. 

Weiterbildung im dienstlichen Interesse 

1. Im dienstlichen Interesse liegt Weiterbildung, die 

a) zur Erhaltung und Verbesserung der Eignung für den derzei-
tigen Arbeitsplatz führt, 

b) die Befähigung für einen anderen Arbeitsplatz im Bereich 
der Technischen Universit§t Braunschweig fördert,· 

c) dazu befähigt, die gesellschaftlichen zusammenhänge zu 
erkennen und dadurch p~rsönliche und gemeinschaftliche 
Rechte und Pflichten besser wahrzunehmen oder 

d) von Nut~en bei der Mitarbeit in den Selbstverwaltungs-
organen, in den Personalräten oder in der Frauenförderung 

der Technischen Universität Braunschweig ist. 

2. Zeiten der Teilnahme an den Weiterbildungsveranstaltungen nach 
Abs. 1 gelten als Arbeitszeit. 

§ 3 

1. Der Antrag eines/einer Mitarbeiters/Mitarbeiterin zur Teil-
nahme an einer Weiterbildungsveranstaltung ist nach Möglich-
keit 6 Wochen voi· 8eginn direkt an die Dienststelle-Zentral-
stelle Weiterbildung- zu richten. Zwei Durchschriften er-
hält die Beschäftigungsst0lle (I9stitut usw.); davon ist eine 
Durchschrift mit der Stellungnahme des Leiters der Besch§fti-
gungsstelle innerhalb von 10 Tagen der Zentralstelle fGr Wei-
terbildung vorzulegen. 

2. Di,2 Dienststelle trifft vorbehaltlich des, Abs. 3 die Entschei-
dung die Teilnahme an der WeiterbildJngsveranstaltung. 
Die Zulassung wird nach Prüfung erteilt, wenn dienstliche 
Belange oder die Kapazität der Weiterbildun~sveranstaltung 
nicht entgegensteh~n. 



-3-

3. Soll die Teilnahme versagt oder eine Auswahl getroffen werden, 
bestimmt der Gesamtpersonalrat entsprechend den Vorschriften 
des Nds. PersVG mit. 

§ 4 

1. Ober die reg~lmäßige Teilnahme an den Weiterbildung3veran-
staltungen wird ein Nachweis ausgestellt, der auf Wunsch des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin in die Personalakte aufgenom-
men wird. 

2. Die Teilnahme an den Weiterbildungsveranstaltungen begründet 
zwar keinen rechtlichen Anspruch auf unmittelbare berufliche 
Vorteile, die Technische Universität Braunschweig wird sich 
aber bemühen, diese Mitarbeiter/innen so einzusetzen, daß sie 
ihre erweiterten beruflichen Kenntnisse verwerten können. 

§ 5 

Ourchf ühr ung_ der W-2 i te rb i l_dungs_v eransta l_t u n·;.ie n 

1. Der Dienststelle obliegt es, Weiterbildungsveranstaltungen an 
der Technischen Universit5t Braunschweig einzuführen und zu 
koordinieren, die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Wei-

terbildungsrnaßnahmen zu regeln und die Lehrkräfte in Zusam-
menarbeit mit dem Gesamtpersonalrat auszuwählen. 

2. Der Gesamtpersonalrat bestimmt bei der Durchführung der Wei-
terbildungsveranstaltungen gemäß§ 75 Abs. 1 Nr. 5 Nds. PersVG 
mit. 

3. Die Dienststelle hat die personellen, räumlichen und sachli-
chen Voraussetzungen der Weiterbildung zu schaffen und die 
Kosten nach Maßgabe der im Haush~ltsplan dafür zur Verfügung 
stehenden Mittel zu tragen. Die Dienststelle wird darum bemQht 
sein, daß die erforderlichen Mittel in ausreichendem Haße in 
den Haushaltsplan eingebracht werden. 

4. Die or·3anisatorische Abwicklun•J der 't/eiter;bildun•dsveranst.::il-
tungen wird der z~ntralstell~ fOr Weiterbi~dung (§ 109 NHG) 
ij b e ,~ t r a g •: n . 
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§ 6 

Gemeinsame Kommission 

Es wird eine Kommission eingesetzt, in die die Dienststelle und 
der Gesamtpersonalrat je zwei Mitglieder entsenden können. Die 
Kommission führt die vorbereitenden Ge~präche zur Durchführung der 
Weiterbildungsveranstaltungen. Weiterhin soll die Kommission in 
Fällen des§ 3 Abs. 3 eine einvernehmliche Regelung vorbereiten 
und die Dienststelle bei der Auswahl der Lehrkräfte beraten. 

§ 7 

Inkrafttreten 

1. Die Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch den 
P~jsidenten und den Gesamtpersonalrat in Kraft. Sie wird durch 
Aushang, Rundschreiben und im Mitteilungsblatt der Technischen 
Universit5t Braunschweig, TU-3ktuell, bekanntgegeben. 

2. Die Dienstvereinbarun-3 1ä1.ift auf unbestimmte Zeit. Sie !~ann 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils 
zum 31.12. des laufenden Jahres gekündigt oder durch Abschluß 
einer neuen Dienstvereinbarung ersetzt werden; eine Kündigung 
ist frühestens zum 31.12.1991 möglich. Die Dienstvereinbarung 

kann jederzeit einvernehmlich geändert werden. 
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